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Börsenordnung 
 
Durch das neue Tierschutzgesetz und die dadurch vom Verterinäramt erlassenen 
Auflagen zum Betrieb unserer Börsen müssen in Zukunft von allen Anbietern 
folgende Punkte grundsätzlich beachtet werden: 
 

1. Alle Börsenbecken sind mit einer Bodengrundschicht, den Bedürfnissen der 
angebotenen Fische entsprechend, zu versehen (bei Schmerlen u. Welsen aus 
feinem Sand). 

 
2. Werden Harnischwelse angeboten, so ist das  Börsenbecken mit Wurzelholz 

oder Ähnlichem zu bestücken 
 

 
3. Die Wassertemperatur ist den Arten und ihrer natürlichen Herkunft 

entsprechend einzustellen und zu überwachen. 
 
 

4. Es ist nicht erlaubt, Fische in kleinen ungefilterten u. ungeheizten Behältern 
auszustellen oder anzubieten (z.B. Kampffische etc.) 

 
 

5. Bei sehr stressanfälligen Fischarten ist für Verstecke aus Holz, Steinen oder 
einzelnen Pflanzenbüscheln zu sorgen. 

 
 

6. Bei stark besetzten Becken ist einer Wasserverschlechterung ggf. mit einem 
Teilwasserwechsel und zusätzlicher Belüftung entgegenzuwirken. 

 
 

7. Alle Fische und Pflanzen sind nur mit Sicht- und Temperaturschutz in – der 
Fischmenge entsprechend - passendem Beutel abzugeben. 

 
Diese Regeln sind grundsätzlich gültig. Die Börsenleitung überwacht die 

Einhaltung. 

 
Der Vorstand 

Bremen, den 5. Januar 2006 


